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Vorwort

Nach der Reform ist bekanntlich vor der Reform. Dies gilt auch und gerade für das 
System der Grundsicherung, welches die sog. „Ampelkoalition“ zum 1. Januar/1. Juli 
2023 durch das Bürgergeld-Gesetz reformiert hatte. Vor dem Hintergrund der Heraus­
forderungen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung „im Inneren“ und „von 
außen“ wird die Empfindlichkeit der Gebilde des deutschen Sozialstaates sichtbar.
Die Regierung der seit dem 6. Mai 2025 amtierenden Koalition aus CDU/CSU und 
SPD hat sich angesichts der schwierigen konjunkturellen Entwicklung, des hohen wirt­
schaftlichen Transformationsbedarfs und des sog. demografischen Wandels auch im 
Koalitionsvertrag unter dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ zum Ziel gesetzt, 
das Verhältnis zwischen Solidarität und Eigenverantwortung der erwerbsfähigen Leis­
tungsberechtigten neu auszubalancieren, um so einen starken Sozialstaat zu erhalten. 
Der Gesetzgeber hat am 5. März 2026 beschlossen, das SGB II durch das 13. Gesetz 
zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze zu reformie­
ren und umzugestalten. Das Element des Forderns – der Eigenverantwortung – soll 
verstärkt aktiviert und in den Blick genommen werden. Beispielsweise wird der Vorrang 
der Vermittlung stärker betont, durch Verschärfung der Leistungsminderungen die 
Pflicht zur Mitwirkung im Rahmen der Zumutbarkeit beim Einsatz der Arbeitskraft 
verdeutlicht und Termintreue bei der Erreichbarkeit eingefordert sowie beim Eingliede­
rungsprozess die Unterstützung von Langzeitleistungsbeziehenden nach § 16e SGB II 
erleichtert werden.
Das vorliegende Handbuch schließt nahtlos an das Handbuch der Autoren „Das neue 
Bürgergeld“ vom Januar 2023 an und will wiederum das neue Recht der Grundsiche­
rung für Arbeitssuchende und die komplexen Veränderungen der terminologisch von 
Bürgergeld zu Grundsicherungsgeld transformierten Regelleistung verständlich erklä­
ren. Es bleibt bei der bewährten sowie leicht und übersichtlich handhabbaren synopti­
schen Gegenüberstellung von alter und neuer Rechtslage, an die sich die detaillierten 
Erläuterungen anschließen. So können zielgerichtet und leicht auffindbar die neuen 
Strukturen herausgearbeitet sowie das neue Recht erläutert, eingeordnet und zum 
besseren und leichten Verständnis mit lebensnahen Beispielen angereichert vermittelt 
werden.
In der Synopse des Gesetzeswortlauts, der in weiten Teilen ab dem 1. Juli 2026 Rechts­
kraft erlangt, sind die Neuerungen zum bisherigen Wortlaut durch den Regierungsent­
wurf des 13. Änderungsgesetzes in Kursivdruck gesetzt, wegfallende Regelungen sind 
durchgestrichen und Änderungen im laufenden Gesetzgebungsverfahren durch die 
Empfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales sind unterstrichen.
Dabei verantwortet Herr Prof. Dr. Herbe die Ausführungen in den §§ 2–4, 7–8, 12–13 
und Herr Prof. Dr. Palsherm die Ausführungen in den §§ 5–6, 9–11, 14.
 
Daniel Herbe und Ingo Palsherm
Coburg und Nürnberg im April 2026
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§ 1 Einleitung 

Drei Jahre und sechs Monate und für einen Teil der Vorschriften sogar nur drei Jah­
re nach Inkrafttreten des Bürgergeld-Gesetzes1 wird das Sozialgesetzbuch Zweites 
Buch wiederum einer größeren Reform durch das Dreizehnte Gesetz zur Änderung 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze unterworfen. Man mag 
daran erstaunlich finden, dass die in § 55 SGB II vorgesehene Wirkungsforschung zum 
Bürgergeld-Gesetz nach den gesetzlichen Vorgaben und dem Plan des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) vollständig erst bis Ende 2026 veröffentlicht 
werden soll.2

Explizit wird diese – frühzeitige – Neugestaltung des SGB II vor dem Vorliegen der 
vollständigen empirischen Befunde dazu, ob die Neuregelungen durch das Bürgergeld-
Gesetz überhaupt die erhofften Wirkungen zeigen, vom Gesetzgeber damit begründet, 
dass die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt „herausfordernder und vielschichti­
ger“ geworden seien.3 Konkret wird eine „anhaltende konjunkturelle Stagnation“ und 
„umfassende strukturelle Anpassungen in vielen Wirtschaftszweigen“ mit „erheblichen 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt“ diagnostiziert. Die „gestiegene Langzeitarbeits­
losigkeit [sei] bedenklich“ und setze „die Grundsicherung für Arbeitsuchende unter 
Druck“. Zur Erfüllung ihrer Funktion im Arbeitsmarkt brauche sie „klare, durchsetzba­
re Regeln und die Mitwirkungsbereitschaft aller erwerbsfähigen Menschen“. Die Grund­
sicherung sei nämlich nur dann akzeptiert, „wenn es für alle Bürgerinnen und Bürger 
gewährleistet ist, dass es gerecht zugeht und nur diejenigen Unterstützung erhalten, die 
diese wirklich benötigen“. Daraus schlussfolgert der Gesetzgeber, dass „das Verhältnis 
zwischen Unterstützung und Mitwirkung, zwischen Solidarität und Eigenverantwor­
tung immer wieder zu überprüfen und neu auszubalancieren“ ist.
Damit ist der aus Betroffenensicht durchaus restriktive „Tonfall“ für die Verände­
rungen durch das Änderungsgesetz vorgegeben, die in den folgenden Kapiteln dieses 
Handbuchs detailliert erläutert werden.
Das Gesetzgebungsverfahren des „Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“ – im Folgenden Grundsicherungsgeld-
Gesetz genannt – ist – auch im Vergleich zum Bürgergeld-Gesetz – ohne größere 
Verzögerungen durchgeführt worden. Hier soll ein kleiner Überblick dazu gegeben 
werden:
n Ein erster Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurde 

bereits im November 2025 im Internet veröffentlicht.4

1 Zwölftes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze Einführung eines 
Bürgergeldes (Bürgergeld-Gesetz), vgl. BGBl I 2022, S. 2328.

2 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Bürgergeld-Reform: Evaluationsprogramm des IAB, IAB-For­
schungsbericht 6/2023, erhältlich unter https://doku.iab.de/forschungsbericht/2023/fb0623.pdf.

3 Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 21/3541, 34 (auch zu den folgenden wörtlichen Zitaten aus der 
Gesetzesbegründung in diesem Absatz).

4 Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, erhältlich unter: https://bmas.de/SharedDoc
s/Downloads/DE/Gesetze/Referentenentwuerfe/13-gesetz-zur-aenderung-sbb-ii-und-anderer-gesetze.pdf?__blob=p
ublicationFile&v=1.
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